
Auf- und Abstiegsregelungen im 
Spieljahr 2017 / 2018 

 

Männerbereich 
 

Grundsätze: 

Aufstiegsberechtigt in eine höhere Spielklasse sind nur 

Vereine, von denen nicht bereits eine Mannschaft in dieser 

höheren Klasse spielt bzw. in diese Klasse nach Ende des 

Spieljahres absteigt.  

Ggf. rückt die nächste Mannschaft der Tabelle unter 

Beachtung der Regelungen der SpO nach.  

 

Der KFA ist berechtigt, bei außergewöhnlichen Umständen 

(vorzeitiges Ausscheiden oder Rückstufungen, 

Strukturänderungen u. ä.) Sonderregelungen zum Auf- 

und Abstieg zu treffen. Dabei sind Vereine vor Nachteilen 

gegenüber anderen zu schützen. 

 

Vereine bzw. Mannschaften, welche für das kommende 

Spieljahr von ihrem möglichen Aufstiegsrecht nicht 

Gebrauch machen wollen, bzw. Vereine, welche nach 

Saisonende die Zugehörigkeit zu ihrer Spielklasse beenden 

wollen, haben dies bis spätestens 31. März 2017 schriftlich 

beim Spielausschuss des KFA Westthüringen zu erklären.  

 

Wird ein Platz in einer Staffel durch Auflösung, 

Zurückziehung oder Fusion eines oder mehrerer Vereine in 

einer Spielklasse frei, verringert sich dadurch die Zahl der 

möglichen Absteiger. Dies trifft nicht auf die Mannschaften 

zu, welche sich am Spieljahresende auf dem letzten 

Tabellenplatz befinden. Diese stehen als Absteiger fest.  

 

Verzichten Mannschaften auf ihr Aufstiegsrecht, wird 

dieses unter Berücksichtigung des § 10, Ziffer 4+5 der 

SpO auf die nächstplatzierten Mannschaften dieser Staffel 

übertragen. Ergibt sich hieraus kein Aufsteiger, erhöht sich 

dadurch die Zahl der Absteiger in dieser Staffel. 

 



Kreisoberliga 

 

Der Kreismeister des KFA Westthüringen 2017 / 2018 

steigt ohne Aufstiegsspiele in die Landesklasse auf.  

 

Der Abstieg aus der Kreisoberliga wird so geregelt, dass 

im Spieljahr 2018 / 2019 möglichst mit 14 Mannschaften 

gespielt werden kann. Am Saisonende steigen die 

Mannschaften der KOL ab, die die Tabellenplätze 13 und 

14 belegen.  

Die Zahl der Absteiger erhöht sich zusätzlich um die 

Anzahl der Absteiger des KFA Westthüringen aus der 

Landesklasse Staffel 3 entsprechend nachfolgender Tabelle 

bis auf maximal 5 Absteiger.  

Die Absteiger der KOL steigen in die Kreisliga ab.  

 

 

 

KREISOBERLIGA: 

 

 
 

 

 

 

 

2017/2018 ab aus LK auf in LK ab in KL 
auf aus 

KL 
2018/2019 

14 0 1 2 3 14 

14 1 1 3 3 14 

14 2 1 4 3 14 

14 3 1 4 3 15 

14 4 1 4 3 16 

14 5 1 5 3 16 

14 6 1 5 3 17 



Kreisliga 

 

Die Staffelsieger der Kreisliga-Staffeln 1, 2 und 3 steigen 

ohne Aufstiegsspiele in die Kreisoberliga auf. 

 

Der Abstieg aus der Kreisliga wird so geregelt, dass im 

Spieljahr 2018 / 2019 möglichst in 3 Staffeln mit je 14 

Mannschaften gespielt werden kann. Am Saisonende steigt 

die Mannschaft in der Staffel 1 und 2 der KL ab, die den 

Tabellenplatz 14 belegt. In der Staffel 3 der KL steigt am 

Saisonende die Mannschaft ab, welche den Tabellenplatz 

13 belegt.  

Die Zahl der Absteiger erhöht sich zusätzlich um die 

Anzahl der Absteiger aus der KOL entsprechend 

nachfolgender Tabelle.  

Die Aufteilung der Mannschaften auf die einzelnen Staffeln 

der Kreisliga obliegt dem Spielausschuss des KFA 

Westthüringen. Ein Anspruch auf Zuordnung in eine 

bestimmte Staffel der KL besteht nicht. Die Absteiger der 

KL steigen in die 1.Kreisklasse ab.  

 

 

KREISLIGA (Staffel 1 + 2): 

 

 
 

 

 

2017/2018 
ab aus 

KOL 

auf in 

KOL 
ab in 1.KK 

auf aus 

1.KK 
2018/2019 

II 14 0 1 1 2 14 

V 14 1 1 2 2 14 

VI 14 2 1 2 1 14 

VIII 14 3 1 3 1 14 

X 14 4 1 4 1 14 

XII 14 5 1 5 1 14 



KREISLIGA (Staffel 3): 

 

 

2017/2018 
ab aus 

KOL 
auf in KOL ab in 1.KK 

auf aus 

1.KK 
2018/2019 

I 13 0 1 1 3 14 

III 13 1 1 1 2 14 

IV 13 2 1 1 1 14 

VII 13 3 1 2 1 14 

IX 13 4 1 3 1 14 

XI 13 5 1 4 1 14 

 
 

1.Kreisklasse 

 

Die Staffelsieger der Staffeln 1, 2 und 3 der 1.Kreisklasse 

steigen ohne Aufstiegsspiele in die Kreisliga auf. Die 

Anzahl möglicher, weiterer Aufsteiger in die Kreisliga 

regelt die nachfolgende Tabelle in Abhängigkeit der Anzahl 

der Absteiger aus der KL.  

 

Der Abstieg aus der 1.Kreisklasse wird so geregelt, dass 

im Spieljahr 2017 / 2018 möglichst in 3 Staffeln mit je 14 

Mannschaften gespielt werden kann. Am Saisonende 

steigen die Mannschaften der 1.KK ab, die jeweils den 

Tabellenplatz 13 belegen.  

Die Zahl der Absteiger erhöht sich zusätzlich um die 

Anzahl der Absteiger aus der KL entsprechend 

nachfolgender Tabelle.  

 

Die Aufteilung der Mannschaften auf die einzelnen Staffeln 

der 1.Kreisklasse obliegt dem Spielausschuss des KFA 

Westthüringen. Ein Anspruch auf Zuordnung in eine 

bestimmte Staffel der 1. KK besteht nicht. Die Absteiger 

der 1.KK steigen in die 2.Kreisklasse ab.  

 

 



1. KREISKLASSE: 

 

2.Kreisklasse 

 

Die Staffelsieger der Staffeln 1, 2 und 3 der 2.Kreisklasse 

steigen ohne Aufstiegsspiele in die 1.Kreisklasse auf.  

Die Anzahl möglicher, weiterer Aufsteiger in die 1. 

Kreisklasse regelt sich nach der Anzahl der Absteiger aus 

der 1.KK. 

 

In den Staffeln der 2.Kreisklasse gibt es keine Absteiger.  

Die Anzahl der Staffeln und der Mannschaften in den 

Staffeln der 2.KK im Spieljahr 2018 / 2019 ergibt sich aus 

der Anzahl der gemeldeten Mannschaften. 

Die Aufteilung der Mannschaften auf die einzelnen Staffeln 

der 2.Kreisklasse obliegt dem Spielausschuss des KFA 

Westthüringen. Ein Anspruch auf Zuordnung in eine 

bestimmte Staffel der 2. KK besteht nicht. 

 

 

2017/2018 ab aus KL auf in KL ab in 2.KK 
auf aus 

2.KK 
2018/2019 

I 13 1 3 1 4 14 

II 13 1 2 1 3 14 

III 13 1 2 1 3 14 

IV 13 1 1 1 2 14 

V 13 2 2 1 2 14 

VI 13 2 1 1 1 14 

VII 13 2 1 1 1 14 

VIII 13 3 1 2 1 14 

IX 13 3 1 2 1 14 

X 13 4 1 3 1 14 

XI 13 4 1 3 1 14 

XII 13 5 1 4 1 14 


